
Beschluss  

1 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Verfahrensordnung: 
Ergänzung eines 7. Kapitels Schutzimpfung in 
der VerfO - Verfahren für Richtlinienbeschlüsse 
nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 15 i. V. m. § 
20d Absatz 1 SGB V  

Vom 18. April 2013 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 18. April 2013 beschlossen, 
die Verfahrensordnung in der Fassung vom 18. Dezember 2008 (BAnz Nr. 84a vom 10. Juni 
2009), zuletzt geändert am T. Monat JJJJ (BAnz AT TT.MM.JJJJ V 
[Veröffentlichungsnummer]), wie folgt zu ändern: 

 

I. Der Verfahrensordnung wird folgendes 7. Kapitel angefügt:  

„7. Kapitel: Verfahren für Richtlinienbeschlüsse nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 15 
i. V. m. § 20d Absatz 1 SGB V  

 

1. Abschnitt  Regelungsbereich und allgemeine Vorschriften 

§ 1 Regelungsbereich 
Dieser Abschnitt regelt das Verfahren für Richtlinienbeschlüsse zur Schutzimpfungs-
Richtlinie nach § 20d Absatz 1 SGB V. Für die Durchführung des Verfahrens nach Satz 1 ist 
der Unterausschuss Arzneimittel (im Weiteren Unterausschuss) des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zuständig. 

§ 2 Anwendbarkeit anderer Vorschriften der Verfahrensordnung 
Soweit in diesem Kapitel keine speziellen Regelungen getroffen sind, finden die Vorschriften 
des 1. Kapitels (Allgemeiner Teil) der Verfahrensordnung Anwendung. 

 

2. Abschnitt   Bewertung von Schutzimpfungen nach § 20d Absatz 1 SGB V 

1. Titel Verordnungsvoraussetzungen 

§ 3 Verordnungsvoraussetzung 
(1) Versicherte haben Anspruch auf Leistungen für Schutzimpfungen, die vom 

Gemeinsamen Bundesausschuss auf der Grundlage der Empfehlungen der STIKO in die 
Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) aufgenommen wurden. 
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(2) Der Anspruch umfasst für in der SI-RL geregelte Impfungen auch die Nachholung von 
Impfungen sowie die Vervollständigung des Impfschutzes, bei Jugendlichen spätestens 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. 

(3) Von der Leistungspflicht ausgeschlossen sind Schutzimpfungen, die wegen eines durch 
einen nicht beruflichen Auslandsaufenthalt erhöhten Gesundheitsrisikos indiziert sind 
(sog. Reiseschutzimpfungen), es sei denn, dass nach Anlage 1 der SI-RL zum Schutz 
der öffentlichen Gesundheit ein besonderes Interesse daran besteht, der Einschleppung 
einer übertragbaren Krankheit in die Bundesrepublik Deutschland vorzubeugen. 

 

2. Titel Allgemeine Grundzüge des Verfahrens 

§ 4 Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss kann von den Empfehlungen der STIKO mit 

besonderer Begründung abweichen. Zum Nutzen von seitens der STIKO nicht 
empfohlenen Schutzimpfungen kann der Gemeinsame Bundesausschuss keine eigenen 
Bewertungen vornehmen.  

(2) Zu Änderungen der Empfehlungen der STIKO hat der Gemeinsame Bundesausschuss 
gemäß § 20d Abs. 1 Satz 6 SGB V innerhalb von 3 Monaten nach ihrer Veröffentlichung 
eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidungsfrist beginnt mit Veröffentlichung der 
Empfehlungen einschließlich der ausführlichen wissenschaftlichen Begründungen. 
Unbenommen davon kann der Unterausschuss seine Beratungen über Einzelheiten zu 
Voraussetzungen, Art und Umfang der Leistungen nach Maßgabe des 3. Titels mit dem 
Zurverfügungstellen der ausführlichen wissenschaftlichen Begründungen beginnen. 

(3) Bei Beschlüssen über die Schutzimpfungs-Richtlinie, deren Gegenstand die 
Berufsausübung der Ärzte berührt, wird der Bundesärztekammer Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben. Bei Beschlüssen, die die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener oder personenbeziehbarer Daten regeln oder voraussetzen, wird 
dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben. 

§ 5 Aktualisierung der Richtlinie 
Die Schutzimpfungs-Richtlinie nach § 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V hat dem allgemein 
anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und ist deshalb in 
geeigneten Zeitabständen zu überprüfen. 

 

3. Titel Verfahren zur Umsetzung von STIKO-Empfehlungen 

§ 6 Verfahren zur Umsetzung von STIKO-Empfehlungen 
(1) Der Unterausschuss berät nach § 20d Absatz 1 SGB V über die Voraussetzungen sowie 

Art und Umfang der Leistungen bei der Umsetzung der Empfehlungen der STIKO.  

(2) Der Unterausschuss prüft bei der Umsetzung in die Schutzimpfungs-Richtlinie die 
Empfehlungen der STIKO dahingehend, ob sie in sich schlüssig und nachvollziehbar 
sind. Neben den von der STIKO veröffentlichten ausführlichen wissenschaftlichen 
Begründungen bezieht der Unterausschuss ggf. eigene Recherchen in seine Bewertung 
ein. 

(3) Bei der Umsetzung ist die Zuständigkeit anderer Kostenträger (z. B. nach der 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge - ArbMedVV) zu berücksichtigen. 
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§ 7 Nutzen und Notwendigkeit 
Der Unterausschuss bewertet den Nutzen und die Notwendigkeit der seitens der STIKO 
empfohlenen Schutzimpfungen für die Versicherten unter besonderer Berücksichtigung der 
Bedeutung der Schutzimpfungen für die öffentliche Gesundheit. 

§ 8 Wirtschaftlichkeit 
Der Unterausschuss bewertet die Wirtschaftlichkeit von der STIKO empfohlener Impfungen 
nach den Maßgaben §§ 2, 12, 70 und 72 SGB V.“ 

 

 

II. Die Änderungen der Verfahrensordnung treten am Tage nach der Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger in Kraft. 

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf der Internetseite des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 18. April 2013 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hecken 
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